
 

 
Besondere Vertragsbeilage Nr. 000507 
 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 
 
 
Mit diesem Auszug informieren wir Sie über wichtige Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes. Alle übrigen gesetzlichen Bestimmungen finden, sofern in der 
Polizze nichts Abweichendes vereinbart wurde, ebenfalls auf diesen Vertrag Anwendung. 
 
 
§ 6 VersVG Obliegenheiten: 
 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit die vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb 
eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 
ist.  Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 
Leistungsfreiheit nicht berufen.  
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegende 
Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte 
Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das 
höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von 
Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die 
Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 
 
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung 
der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - 
unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf 
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
 
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die 
erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss 
gehabt hat. 
 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum 
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 
 
(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte 
nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine 
andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 
 
 



Besondere Vertragsbeilage Nr. 000507 
Auszug aus dem VersVG / Schäden durch Terrorakte 
Seite 2 von 8 
 
§ 12 VersVG Verjährung, Klagefrist: 
 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch 
einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung 
des Versicherers bekannt geworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt geworden, so 
verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 
 
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die 
Verjährung bis zum Einlangen einer in geschriebener Form übermittelten Entscheidung des 
Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde 
gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn 
Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 
 
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die 
Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, 
nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in 
einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist 
verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über 
den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden 
an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruches gehindert ist, gehemmt. 
 
 
§ 23 VersVG Gefahrerhöhung: 
 
(1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des 
Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 
 
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung 
des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 
 
 
§ 38 VersVG Erstprämie: 
 
(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des 
Versicherungsvertrages und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt 
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag 
an gerichtlich geltend gemacht wird. 
 
(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der 
Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 
 
(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, 
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 
 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 
 
 
§ 39 VersVG Folgeprämie: 
 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen 
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Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs.  2 und 3 mit dem Ablauf der 
Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 
 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur 
Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 
 
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist.  
Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie 
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam 
zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, 
sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 
 
(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 
 
 
§ 39a VersVG Zinsen und Kosten: 
 
Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit  
60 EUR im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers 
nicht ein. 
 
 
§ 40 VersVG Prämienfolgen bei Vertragsauflösung: 
 
Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, 
so gebührt dem Versicherer die Prämie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit 
nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Die Möglichkeit für den Versicherer, sich für 
diesen Fall die Zahlung einer angemessenen Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) 
auszubedingen (§1336 ABGB), bleibt unberührt. 
 
 
§ 62 VersVG Rettungspflicht: 
 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungsfalles nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen 
des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen 
einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese entgegenstehende Weisungen 
gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln. 
 
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtung verletzt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung 
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der 
Verpflichtungen nicht geringer gewesen wäre. 
 
 
§ 67 VersVG Übergang von Ersatzansprüchen: 
 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht 
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
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werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur 
Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht 
insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 
 
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch 
geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 
 
 
§ 69 VersVG Übergang des Versicherungsverhältnisses: 
 
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des 
Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
 
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungsperiode entfällt, 
haften der Veräußerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand. 
 
(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis 
gegen ihn begründeten Forderungen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr 
Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 70 VersVG Kündigungsrecht bei Veräußerung: 
 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es 
nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt hat. 
 
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur 
mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem Erwerb ausgeübt 
wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der 
Versicherung Kenntnis erlangt hat. 
 
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der 
Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen; der Erwerber haftet in diesen Fällen für die 
Prämie nicht. 
 
 
§ 71 VersVG Anzeigepflicht bei Veräußerung: 
 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom 
Erwerber noch vom Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
 
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die 
Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt ist.  
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Schäden durch Terrorakte 
 
Schäden durch Terrorakte gelten ab Versicherungsbeginn 01.01.2003 gemäß nachstehender 
Besonderer Bedingung versichert. Diese Vereinbarung gilt für alle im vorliegenden 
Versicherungsvertrag enthaltenen Sparten mit Ausnahme der Haftplicht-, Kasko-, Unfall- und 
Rechtsschutzversicherung. 
 
1. Ausschluss von Schäden durch Terrorakte 
 
Neben den in den vereinbarten Allgemeinen und Besonderen Bedingungen angeführten nicht 
versicherten Schäden sind zusätzlich ausgeschlossen – sofern sie überhaupt Gegenstand des 
Versicherungsvertrages sind - ohne Rücksicht auf andere mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, 
die zur gleichen Zeit oder in einer vom Schaden abweichenden Reihenfolge stattfinden, jegliche 
Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht 
werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch - sofern sie überhaupt Gegenstand des 
Versicherungsvertrages sind - jegliche Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, 
die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen 
mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen 
werden oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 
 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung 
politischer, ethnischer, religiöser, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder 
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine 
Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen. 
 
Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er 
nachzuweisen, dass ein Schaden weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang mit einem 
Terrorakt steht. 
 
2. Einschluss von Schäden durch Terrorakte 
 
Der Ausschluss gemäß Punkt 1 wird nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
aufgehoben. 
 
Das Risiko von Schäden durch Terrorakte wird vom Versicherer in den Österreichischen 
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken eingebracht, dessen Mitglieder ausschließlich 
entsprechend ihrem Anteil haften. 
 
Ausgeschlossene Schäden 
Im Rahmen dieser Besonderen Bedingung besteht, unabhängig vom Gegenstand des 
Versicherungsvertrages, keine Deckung für 
 
a)  Betriebsunterbrechungsschäden jeglicher Art, die sich aus dem Einschluss von 

Rückwirkungsschäden für Abnehmer- und Zuliefererrisiken oder aus Zugangsbeschränkungen 
ergeben; 

 
b)  Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch einen Ausfall 

von Versorgungsleistungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) verursacht 
werden; 

 
c)  Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch biologische oder 

chemische Kontamination verursacht werden; 
 
Unter Kontamination ist die Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschränkung 
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der Nutzung von Sachen aufgrund der Auswirkungen chemischer und/oder biologischer 
Substanzen zu verstehen. 

 
d)  Schäden im Rahmen einer Transport- oder Kunstgegenständeversicherung. 
 
Örtlicher Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die in Österreich gelegenen versicherten Risiken. 
 
Entschädigungshöchstgrenze 
Schäden durch Terrorakte sind pro Kalenderjahr bis zur Höhe der Gesamtversicherungssumme 
(Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung zusammen), ist diese jedoch höher als  
EUR 5,000.000,- dann nur bis zu diesem Betrag, versichert. 
 
Diese Entschädigungshöchstgrenze unterliegt keiner Wertanpassung. Sie stellt die maximale 
Entschädigung je Versicherungsort und Versicherungsnehmer dar und zwar auch dann, wenn 
mehrere Versicherungsverträge, die über den Österreichischen Versicherungspool versichert 
sind, für das vom Schaden betroffene Risiko bestehen. 
 
Kürzung der Entschädigung 
Das Risiko von Schäden durch Terrorakte wird vom Versicherer in den Österreichischen 
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken eingebracht, der für versicherte Schäden durch 
Terrorakte pro Schadenereignis und pro Kalenderjahr eine Entschädigungsgrenze von  
EUR 200.000.000,- zuzüglich allfälliger Staatshaftung vorsieht. 
 
Übersteigen die versicherten Schäden durch Terrorakte bei den in den Pool eingebrachten 
Risiken pro Kalenderjahr insgesamt die im Pool vorgesehene Entschädigungsgrenze, so werden 
die auf die einzelnen Anspruchsberechtigten entfallenden Entschädigungen verhältnismäßig 
derart gekürzt, dass sie zusammen die Entschädigungsgrenze des Österreichischen 
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken pro Kalenderjahr nicht übersteigen. 
 
Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung ist fällig, sobald feststeht, dass keine Kürzung erfolgt oder in welchem 
Ausmaß eine Kürzung erfolgen muss. 
 
3. Geltungsdauer 
 
Punkt 2 kann unabhängig von den sonstigen Bestimmungen dieser Besonderen Bedingung oder 
des Vertrages für sich allein vom Versicherer unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat gekündigt werden. 
 
Darüber hinaus endet die Geltungsdauer des Punktes 2 der Besonderen Bedingung jedenfalls 
dann, wenn der Österreichische Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken seine Tätigkeit 
einstellt. Die Einstellung der Tätigkeit wird im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. 
 
4. Schlussbestimmung 
 
Diese Besondere Bedingung lässt alle anderen Bestimmungen des Versicherungsvertrags 
unberührt. Dies gilt insbesondere auch für die Ausschlüsse. 


